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Antworten der Thüga Aktiengesellschaft im Rahmen der schriftlichen Anhörung der 

Monopolkommission zur Vorbereitung des Sondergutachtens zur 

Wettbewerbsentwicklung im Energiesektor gemäß § 62 EnWG 

 

I. Gasmärkte 

 

1. Haben sich die aktuellen Regelungen zur Grundversorgung in der momentan 

schwierigen Versorgungs- und Preissituation aus Ihrer Sicht bewährt? Gibt es aus Ihrer 

Sicht Anpassungsbedarf z.B. bei den Fristen für Kündigungen und Preiserhöhungen? 

Ist es aus wettbewerblicher Sicht sinnvoll, dass gemäß § 36 Abs. 2 EnWG der Versorger 

mit den meisten Haushaltskunden zum Grundversorger wird oder sollte diese Regelung 

geändert werden? 

Die bereits zum Ende des Jahres 2021 erfolgten Preisanstiege an den Energiemärkten und 

insbesondere die starken Preisanstiege in Folge des russischen Angriffskrieges auf die 

Ukraine im vergangenen Jahr haben dazu geführt, dass eine ganze Reihe von Lieferanten 

(primär Discounter) die Märkte überstürzt verlassen und ihre Kunden im Stich gelassen haben. 

In der Folge mussten Grundversorger einspringen, diese Kunden ungeplant aufnehmen und 

kurzfristig zu sehr hohen Preisen entsprechende Energiemengen nachbeschaffen. Dies hat 

aufgrund z.T. unklarer rechtlicher Rahmenbedingungen und (zu) langen gesetzlichen 

Ankündigungsfristen zur Umsetzung der Preisanpassungen zu teils erheblichen finanziellen 

Belastungen dieser Lieferanten/Grundversorger geführt. Die vom Gesetzgeber daraufhin im 

vergangenen Jahr angestrengten Änderungen in der Grund- und insbesondere in der 

Ausweitung der Ersatzversorgung (§§ 36 ff. EnWG) waren folgerichtig und werden 

grundsätzlich begrüßt.  

Allerdings bestehen in der nun relevanten Abgrenzung zwischen Grund- und 

Ersatzversorgung rechtliche Unklarheiten und unterschiedliche Interpretationen, wie die 

jüngste Stellungnahme der BNetzA zu diesem Thema vom Januar 2023 zeigt. Unseres 

Erachtens besteht die Gefahr, dass das Instrument der Ersatzversorgung auf zu wenige 

Spezialfälle beschränkt wird und das vom Gesetzgeber verfolgte Ziel der Ausweitung der 

Ersatzversorgung damit nicht erreicht wird. Nach unserer Auffassung wäre die richtige 

Zuordnung bei der Ersatzversorgung wie folgt: 

Wenn der Letztverbraucher Energie aus dem Versorgungsnetz bezieht, ohne dass dieser 

Bezug einer Lieferung oder einem bestimmten Liefervertrag zugeordnet werden kann, z.B. 

- bei Insolvenz des bisherigen Lieferanten 

- im Fall der Kündigung bzw. Liefereinstellung durch den bisherigen Lieferanten 

- wenn die Kündigung des Netznutzungsvertrages bzw. Bilanzkreisvertrages durch den 

Netzbetreiber erfolgt oder  

- bei verzögertem Lieferantenwechsel. 

Mehr Rechtsklarheit sollte am besten über eine weitere rechtliche Anpassung im EnWG 

erfolgen. Dabei empfehlen wir u.a., dass die Ersatzversorgung nicht nur im ausdrücklich in  
§ 36 EnWG geregelten Fall (Liefereinstellung des Fremdlieferanten auf Grund von Kündigung 

des Netznutzungs- oder Bilanzkreisvertrages) greifen sollte.  

Die Fristen für Preisanpassungen im EnWG sowie in den Grundversorgungsverordnungen 

sollten unserer Ansicht nach grundsätzlich verkürzt werden. Aktuell belaufen sich diese bei 

Haushaltskunden idR. auf sechs Wochen (GV) bzw. einen Monat (Sonderproduktverträge), 

bei Altverträgen teilweise sogar noch auf 6 Wochen. Rechnet man hier nun noch die 
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Vorlaufzeiten auf Seiten der Lieferanten hinzu (notwendiger Aufsichtsratsbeschluss, 

Aufsetzen des Kundenschreibens, Systemänderungen, Versanddienstleister etc.), verdoppelt 

sich die Zeit im Idealfall auf “nur” 8 Wochen. Dieser Zeitraum ist in Zeiten von schnellen 

Preisänderungen an den Energiemärkten und auch verspäteten Bekanntgaben von bspw. 

Netzentgelten wie im vergangenen Jahr einfach zu lang und sorgt dafür, dass 

Preisanpassungen nicht schnell genug weitergegeben werden können, was wiederum die 

Lieferanten belastet. Wir schlagen daher vor, die im Gesetz verankerte Frist auf 2 Wochen zu 

verkürzen. 

Preisanpassungen in Folge von staatlichen Vorgaben, auch wenn diese über Dritte umgesetzt 

werden (bspw. Gasspeicherumlage), sollten grundsätzlich so behandelt werden wie die 

Anpassung der Umsatzsteuer in § 41 Absatz 5 EnWG und keine Kundeninformation 

erforderlich machen sowie keine Sonderkündigungsrechte auslösen.  

Anlass oder Bedarf für eine Änderung des § 36 Abs. 2 EnWG, wonach der Versorger mit den 

meisten Haushaltskunden zum Grundversorger wird, sehen wir dagegen nicht.  

 

 

2. Aktuell (Stand 12.01.2023) wird die Gefahr einer Gasmangellage im Winter 2022/23 als 

gering eingeschätzt. Worin liegen aus ihrer Sicht die Hauptgründe dafür, dass eine 

solche Mangellage bisher vermieden werden konnte und voraussichtlich nicht 

eintreffen wird? 

Aus unserer Sicht haben insbesondere der Nachfragerückgang bei dennoch guter 

Versorgungslage für Entspannung gesorgt.  

Der Nachfragerückgang resultierte aus dem Zusammenwirken von mildem Wetter 

(vergleichsweise sehr warmer Winter), der Drosselung der Produktion in der Industrie, hohen 

Preisen sowie dem bewusstem Einsparverhalten von Gewerbe- und Haushaltskunden. 

Ebenso hat der Übergang der Gas-Verstromung auf die Bereitstellung von Strom aus Kohle 

und Kernkraft die Gas-Nachfrage etwas gedämpft.  

Zur guten Versorgung trugen die ab Herbst vollen Gasspeicher (Füllstandsvorgaben 

Gasspeichergesetz), preisgetrieben steigende Lieferungen aus den europäischen 

Nachbarstaaten (Norwegen, Belgien, Niederlande) sowie der Rückgang der Energieexporte 

aus Deutschland bei. Die langsam ansteigende Gasversorgung Deutschlands über die neuen 

LNG-Terminals (FSRUs) hat hier ebenfalls positiv gewirkt und dürfte künftig deutlich an 

Bedeutung gewinnen. 

Eine aus unserer Sicht sehr gute und zutreffende Analyse zum Thema findet sich auf der Seite 

der Internationalen Energieagentur unter nachfolgendem Link: 

https://www.iea.org/commentaries/europe-s-energy-crisis-what-factors-drove-the-record-fall-

in-natural-gas-demand-in-2022. 

 

  

https://www.iea.org/commentaries/europe-s-energy-crisis-what-factors-drove-the-record-fall-in-natural-gas-demand-in-2022
https://www.iea.org/commentaries/europe-s-energy-crisis-what-factors-drove-the-record-fall-in-natural-gas-demand-in-2022
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3. Wie schätzen Sie momentan die Versorgungslage für den Winter 2022/23 ein? Sind 

kurz- oder mittelfristig weitere Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungslage nötig? 

Welchen Einfluss wird die Gaspreisbremse im Rahmen des Erdgas-Wärme-

Preisbremsengesetzes auf die Versorgung haben? 

Unter den heutigen Rahmenbedingungen und aufgrund der noch immer gut gefüllten Speicher 

(Füllstand etwas über 63% zum 21.03.2023 und damit deutlich über der gesetzlichen 

Mindestmenge von 40% zum 01.02.2023) sowie dem zum Jahreswechsel erfolgten Start der 

deutschen LNG-Terminals (erst FSRus, später feste Anlandeterminals) erscheint die 

Versorgungslage auch für den kommenden Winter grundsätzlich beherrschbar. Wichtig wird 

bei Letzterem sein, dass die notwendigen LNG-Mengen fest vertraglich gesichert werden (ggf. 

übergangsweise politische Flankierung durch die Bundesregierung notwendig, um gewisse 

Asymmetrie von marktlichen Akteuren in DEU/EU im Vergleich zu überwiegend staatl. 

Akteuren in den Produzentenländern auszugleichen).  

Nicht vernachlässigt werden sollten mögliche europäische Einflüsse, wie z.B. die Stabilität des 

französischen Erzeugerparks (überwiegend Kernenergie mit deutlichen Problemen in 2022) 

und mögliche Trockenphasen mit Auswirkungen auf die Wasserkrafterzeugung sowie 

Wasserspeicher. Dies kann auch auf Deutschland und die hiesige 

Versorgungssicherheit/Preisgünstigkeit deutliche Effekte haben. 

Unbekannt sind uns die Auswirkungen der Reduktions-/(Spar)maßnahmen von Industrie und 

Wirtschaft (Produktion). Damit ist unklar, ob die Nachfrage weiterhin gering bleiben kann, ohne 

gleichzeitig irreparable Schäden für die Wirtschaft in Deutschland zu hinterlassen.   

Aus der Grundlogik der Preisbremsen resultiert tendenziell eine Verminderung der 

Sparanreize für Strom- und Gaskunden. Allerdings schätzen wir den Einfluss der 

Preisbremsen auf die Sparanstrengungen aufgrund des generell immer noch hohen 

Energiepreisniveaus (immer noch deutlich höher als Mitte 2021) als eher gering ein. Das 

Sparverhalten wird u.E. dadurch nicht substanziell verringert. 

Die unter Frage 1 bereits geschilderte Problematik mit Energie-Discountern in den Jahren 

2021/22 kann sich bei steigenden Preisen zum Herbst/Winter 2023/24 nach unserer 

Einschätzung durchaus wiederholen. Aktuell treten Discounter wieder mit preisaggressiven 

Angeboten auf der Basis von kurzfristigen Beschaffungsstrategien zurück in den Markt. Die im 

vergangenen Jahr getroffenen Maßnahmen sind jedoch allein kaum geeignet, die Problematik 

nachhaltig zu lösen (Änderungen in § 5 EnWG bspw. zur Anzeigepflicht drei Monate vor 

Beendigung der Tätigkeit als Lieferant). Angezeigt ist aus unserer Sicht in volatilen Marktlagen 

eine deutlich intensivierte Aufsicht gemäß § 5 Abs. 4 S. 2 EnWG. Die Geschehnisse aus dem 

Winter 2021/2022 haben Zweifel daran aufkommen lassen, ob diejenigen Anbieter, die ihre 

Kunden bei steigenden Preisen auf den Großhandelsmärkten nicht mehr beliefern konnten, 

generell über die notwendige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und/oder personelle 

Zuverlässigkeit verfügten. Die Regulierungsbehörde sollte in Zukunft nicht mehr primär auf 

eine Auffang-Versorgung der Kunden durch die Grund- und Ersatzversorger vertrauen, 

sondern am Markt tätige Vertriebe in begründeten Verdachtsfällen auch daraufhin überprüfen, 

ob sie auf Basis ihrer Beschaffungsstrategie und/oder durch ausreichend verfügbare 

Sicherheiten in der Lage sind, auch bei steigenden Beschaffungsmärkten ihre Kunden weiter 

zuverlässig versorgen zu können.  

Sämtliche Krisenmaßnahmen des letzten Jahres sollten grundsätzlich nur befristet eingesetzt 

werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass Marktkräfte/Preissignale ausgehebelt werden. 

Die Preisbremsen sollten unserer Ansicht nach zudem zeitnah dahingehend überprüft werden, 

ob sie tatsächlich ein bzw. das sinnvollste Instrument zur Bewältigung von Preiskrisen 

darstellen (Zielgerichtetheit). Aus Sicht der Versorger erscheinen die Preisbremsen in vielen 

Bereichen überkomplex ausgestaltet (prozessuale und bürokratischen Fehlvorgaben), 
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wodurch die in der Krise verlässlichen Versorger teilweise “lahmgelegt” wurden und werden. 

Sinnvoller und im Hinblick auf andere Krisen wie bspw. Corona wäre die Einführung eines 

neuen staatliches Instruments, um gezielt tatsächliche Bedürftige mit Direktzahlungen zu 

versorgen (vgl. auch Antwort unter Frage 5). Auch die Finanzierung – zumindest auf Seiten 

der Strompreisbremse über die sogenannte Übererlösabschöpfung – sollte kritisch hinterfragt 

und eher früher als später abgeschafft werden. 

Sollte sich die Versorgungslage ggü. 2022/23 doch verschlechtern, so müssen jetzt zwingend 

die Prozesse in der Notfallstufe (für Strom und Gas) über alle Wertschöpfungsstufen hinweg 

ausreichend und abschließend erarbeitet, kommuniziert und verprobt sein, um auch in dieser 

Situation ein wirkungsvolles Vorgehen zu sichern. 

 

 

4. Im Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz (EWPBG) ist in § 27 ein Missbrauchsverbot 

vorgesehen, mit dem eine missbräuchliche Ausnutzung der Entlastung durch 

Lieferanten verhindert werden soll. Wie schätzen Sie die Gefahr missbräuchlicher 

Preiserhöhungen ein? Halten Sie das kartell-rechtliche Instrumentarium für 

ausreichend, um mögliche Anreize von Versorgern zu missbräuchlichen 

Preiserhöhungen effizient einzudämmen? 

Die Gefahr einer missbräuchlichen Ausnutzung der Entlastungsvorschriften sehen wir in der 

derzeitigen Markt- und Kommunikationslage jedenfalls in der Breite nicht. Zum einen haben 

zumindest alle am Markt seit vielen Jahren etablierten Gasversorger ihre Prozesse zur 

Preisanpassung an der Einhaltung von Kalkulationsvorgaben (§ 5 Abs. 2 Strom/GasGVV, §§ 

40 ff. EnWG, § 315 BGB) ausgerichtet. Diese bestehen auch unter Geltung der Preisbremsen 

fort. Zum anderen haben die sinkenden Großhandelspreise dazu geführt, dass der 

Wettbewerb auf einem Niveau unterhalb der Preisbremsen wieder deutlich zugenommen hat.  

Wir erwarten, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird und das Missbrauchspotential einer 

ungerechtfertigten Inanspruchnahme von Entlastungen nochmals verringert. Auf der anderen 

Seite ist klar, dass langfristige Beschaffungsstrategien zur dauerhaften und sicheren 

Versorgung von Kunden (insbesondere in der Grundversorgung) für einige Zeit noch zu 

weiteren Steigerungen der Beschaffungskosten führen werden und auch weitere 

Preiserhöhungen unter Anwendung der Preisbremsen notwendig machen können. Die 

Entlastung durch das EWPBG ist aber genau für diese Fälle gedacht. Die schwierige 

Kommunikationslage, bei kurzfristig niedrigeren Großhandelspreisen berechtigte 

Preiserhöhungen wegen in der Vergangenheit getätigten Beschaffungsvorgängen ankündigen 

zu müssen, sollte aber auch in diesen Fällen dazu führen, dass Preiserhöhungen nicht 

missbräuchlich überhöht, sondern im Zweifel eher „defensiv“ vorgenommen werden.    

Eine missbräuchliche Ausnutzung in Einzelfällen ist aber sicher dennoch nicht 

auszuschließen. Insofern war und ist die Aufnahme des Missbrauchsverbots in das EWPG 

richtig. Das kartellrechtliche Instrumentarium zur Verfolgung etwaiger „schwarzer Schafe“ ist 

aus unserer Sicht hierfür geeignet, aber auch ausreichend.  
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5. Im Gassektor werden verschiedene Daten von öffentlicher Seite erhoben und 

aufbereitet, z.B. zu Speicherfüllständen sowie Im- und Exportmengen. Ist der 

momentane Stand der Datenerhebung aus ihrer Sicht ausreichend? Wäre es sinnvoll, 

in Zukunft weitere Daten z.B. auf der Großhandels- oder Haushaltsebene zu erheben? 

Wenn ja, welche? 

Die bisher veröffentlichten Daten geben bereits einen guten Ein-/Überblick zur 

Versorgungslage und zum Wettbewerbsgeschehen. Eine weitere Datenerhebung durch die 

Energieversorger erscheint uns nicht erforderlich zu sein. 

Zudem ist zu bedenken, dass eine weitergehende Abfrage von umfangreichen Datensätzen 

die ohnehin schon “ausgereizten” Personalkapazitäten der Versorger über Gebühr 

beanspruchen würden.  

Insbesondere darf es zu keiner Verlagerung hoheitlicher Aufgaben (Sozialstaat) auf die 

Energieversorger kommen. Aus unserer Sicht wäre es jedoch sinnvoll, wenn die 

Bundesregierung ein zielgerichtetes staatliches Instrument zur Identifizierung von tatsächlich 

Bedürftigen schafft und entsprechenden Anpassung/Einführung von staatlichen Instrumenten 

vornimmt (vgl. hierzu Empfehlung der ExpertInnen-Kommission Gas Wärme in ihrem 

Abschlussbericht auf Seite 24 f. mit dem Vorschlag für ein neues staatl. Instrument für sozial 

differenzierte Direktzahlungen 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/abschlussbericht.pdf?__blob=pub

licationFile&v=8). 

Allerdings sehen wir eine transparente Darstellung der Aktivitäten der 

Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe (THE) in ihrer Rolle als Käufer/Verkäufer 

von Gas als zweckmäßig an, um deren überragenden Einfluss auf das Marktgeschehen (und 

damit auf die Preise am Großhandelsmarkt) kompensieren zu können. 

 

 

6. Welche Herausforderungen gibt es bei der Regulierung der Gasspeicher? Sind im 

Sinne der Versorgungssicherheit Änderungen bei der Regulierung der Gasspeicherung 

nötig und wenn ja, welche? Sollten die Speicherkapazitäten für Gas ausgebaut werden, 

um die Versorgung resilienter gegenüber unerwarteten Angebotsschocks zu machen? 

Aktuell können über die Gasspeicher in Deutschland rund 25% des Jahresverbrauchs 

abgesichert werden, was innerhalb der EU einen Spitzenwert darstellt. Bei einem ausreichend 

diversifizierten Versorgungsangebot (Importländer sowie Speicherbetreiber) sollte die 

Speicherbefüllung marktgetrieben funktionieren und damit zur Versorgungs-sicherheit 

beitragen. Sobald ähnlich starke Abhängigkeiten wie die vom russischen Gas vor 2022/23 

entstehen, scheint die Regulierung der Gasspeicher bzgl. Mindestfüllständen als angebracht. 

Um die Versorgungssicherheit bezahlbar zu halten, sollten die SSBO-Produkte (Strategic 

Storage-Based Options) modifiziert werden. Die aktuelle Kombination von Befüllung und 

Abrufmechanismus verursacht hohe Kosten, die über die Gasspeicherumlage zu einer – an 

sich vermeidbaren – Belastung der Kunden führt. 

Bezüglich der Transparenz bei der Beschaffung von Gasmengen für die Einspeicherung 

verweisen wir auf unsere Antwort zu Frage 5. Ergänzend sei angemerkt, dass die Kosten für 

Versorgungssicherheit/Speichervorhaltung für Lieferanten frühzeitig transparent und 

nachvollziehbar sein müssen, was aktuell noch nicht gegeben ist. Insbesondere sollten 

Änderungen der Gasspeicherumlage mit hohem zeitlichen Vorlauf prognostizierbar sein. 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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In Anbetracht der über Wasserstoff künftig engeren Verzahnung mit den erneuerbaren 

Energien erscheint ein Ausbau der hierfür erforderlichen Speicherkapazität durchaus 

untersuchenswert. 

 

 

7. Das Strompreisbremsegesetz (StromPGG) sieht in § 50 einen beihilferechtlichen 

Genehmigungsvorbehalt vor. Gleichermaßen enthält das Erdgas-Wärme-

Preisbremsegesetz (EWPBG) Regelungen für Unternehmen, die einer 

beihilferechtlichen Genehmigung durch die EU-Kommission bedürfen. Könnten die 

Voraussetzungen zum Beispiel des befristeten Beihilferahmens eine Hürde für die 

Unterstützung der Industrie in der aktuellen Energiekrise darstellen? Wäre eine 

Anpassung des beihilferechtlichen Instrumentariums vorstellbar und wie könnte sie 

aussehen? 

Aus unserer Wahrnehmung heraus stellen insbesondere die Regelungen zu den 

Höchstgrenzen in ihrer konkreten Ausgestaltung eine Hürde für eine effektive und ausreichend 

schnelle Unterstützung einiger Industriebetriebe dar. Die betreffenden Unternehmen haben 

erhebliche Probleme, die sehr kompliziert ausgestalteten Regelungen umzusetzen. Dies gilt 

vor allem bei der Versorgung von größeren Unternehmensverbunden mit vielen 

Entnahmestellen. Die Komplexität ist überwiegend, aber nicht nur auf die Einhaltung des 

sicher verbesserungswürdigen Beihilferahmens zurückzuführen.  
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II. Wettbewerbliches Design der Strommärkte 

 

8. Im vergangenen Jahr ist durch die Preissteigerung beim Gasbezug und die 

Auswirkungen auf den Strompreis das Design der Strommärkte in den Fokus der 

politischen Diskussion gerückt. Insbesondere das Modell eines auf die Merit Order und 

Einheitspreisauktionen fokussierten Marktes für Stromerzeugung wird derzeit in Frage 

gestellt. Wie bewerten Sie das gegenwärtige Modell der Preisbildung auf den 

Strommärkten? Halten Sie kurz- oder langfristig Änderungen für erforderlich? 

Die Energiemärkte und so auch der Strommarkt haben im vergangenen Jahr auf die deutlich 

gewordenen Knappheitssignale mit Preissteigerungen reagiert, die in der Folge zu einem 

Nachfragerückgang geführt haben. Langfristig können auf diese Weise grundsätzlich auch 

Investitionsanreize gesetzt werden. Dies setzt allerdings voraus, dass auch (längere) Phasen 

hoher Preise von Seiten der Politik toleriert/ausgehalten werden. Wie das vergangene Jahr 

gezeigt hat, ist dies nur bedingt der Fall (Preisbremsen, “Übererlösabschöpfung” auf 

Erzeugungsseite). 

Siehe weiterführende Antworten ab Frage 9. 

 

9. Im Jahr 2015 wurde die Debatte um die Schaffung von Kapazitätsmechanismen in 

Deutschland vorläufig zugunsten der Schaffung einer strategischen Reserve beendet. 

Wie bewerten Sie die langfristige Versorgungssicherheit vor dem Hintergrund dieses 

aktuellen Marktdesigns? 

Fragen 9 und 10 werden gemeinsam beantwortet. 

Die Frage, ob eine Weiterentwicklung des aktuellen (Strom-)Marktdesigns notwendig ist, wird 

schon seit rund einer Dekade diskutiert (EE-Integration, Kapazitäts-/Leistungsmärkte (seit 

2012), Plattform „Klimaneutrales Stromsystem“ (PKNS; Koalitionsvertrag, S. 63) etc.). Das 

Thema hat allerdings durch die Entwicklungen im vergangenen Jahr an Brisanz gewonnen 

bzw. einen politischen Schub erhalten. 

Unsere Grundsatzpositionierung zur Weiterentwicklung des Strommarktdesigns finden sie 

hier. Ebenso kommen sie über den nachfolgenden Link zur Stellungnahme der Thüga im 

Rahmen der Konsultation der EU-Kommission vom Februar dieses Jahres. 

Ergänzend: 

Bei einem schon absehbaren Rückgang an gesicherter Leistung, weist der aktuelle Energy 

Only Markt (EOM) deutliche Defizite auf, da er keine ausreichenden Anreize für gesicherte und 

steuerbare Erzeugungskapazitäten bietet. Um diese Defizite zu beheben und der wachsenden 

Kapazitätslücke entgegenzuwirken, ist der bestehende EOM durch einen Leistungsmarkt zu 

ergänzen, in dem sich Angebot und Nachfrage nach gesicherter Leistung über 

Marktmechanismen (im Markt) ausgleichen können. 

Der übergreifende Rahmen für den Strommarkt muss auf europäischer Ebene gesetzt werden, 

um die Vorteile des europäischen Binnenmarktes für Energie nicht zu gefährden. Einen 

Rückfall in nationale Lösungen darf es nicht geben. Die Energiekrise im vergangenen Jahr hat 

gezeigt, dass Engpasssituationen bei Strom (und Gas) nur durch einen funktionierenden EU-

Energiebinnenmarkt überwunden werden konnten.  

Aufgrund der negativen Auswirkungen von disruptiven Änderungen in einem langfristig 

angelegten Marktdesign halten wir eine evolutionäre Entwicklung des Strommarktdesigns für 

sinnvoll. Wir schlagen ein primär wettbewerbliches Marktdesign mit niedrigen 

https://thuega-cdn-copy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Thuega/documents/Thuega_Positionspapier_Kernempfehlungen-zum-Strommarktdesign.pdf
https://thuega-cdn-copy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Thuega/documents/Thu%CC%88ga-Stellungnahme-EU-Konsultation-Strommarktdesign_final.pdf
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Markteintrittsbarrieren vor, ergänzt durch regulatorische Komponenten zur Erreichung von 

Dekarbonisierungs- und Versorgungssicherheitszielen. Diese Ziele sind über reine 

Marktmechanismen nur schwer erreichbar: Märkte allein schaffen keine ausreichenden 

Anreize für den Zubau von erneuerbaren Energien sowie von sicheren und regelbaren 

konventionellen Erzeugungskapazitäten. Der wachsende Bedarf in diesen Bereichen kann 

ideal durch lastnahe Erzeugungs- und Flexibilitätskapazitäten gedeckt werden, die Stadtwerke 

und regionale Energieversorger am besten bereitstellen können. 

Bei der Weiterentwicklung des Strommarktdesigns sollten wir uns auf dauerhafte und 

verlässliche Lösungen konzentrieren - nicht auf kurzfristiges Krisenmanagement (vgl. hierzu 

auch Antwort auf Frage 3) - um das Vertrauen in die Märkte zu stärken und 

Investitionssicherheit zu schaffen. Nur ein angemessener und stabiler Ordnungsrahmen kann 

die notwendigen Investitionen in Stromerzeugungsanlagen auslösen. Markteingriffe sollten so 

gering und so begrenzt wie möglich ausfallen, Marktstörungen möglichst vermieden werden. 

Bei allen Regulierungsmaßnahmen müssen mögliche Wechselwirkungen im Markt 

berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus sollte sich der Gesetzgeber bei der Weiterentwicklung des 

Energiemarktdesigns auf energiewirtschaftliche Ansätze konzentrieren, die 

Rahmenbedingungen vorgeben sowie als Moderator fungieren. Eine aktive Teilnahme des 

Staates/staatlicher Institutionen oder der Beauftragten des Staates (z.B. 

Übertragungsnetzbetreiber) am Markt sollte vermieden werden. Energiewirtschaftliche Ziele 

dürfen nicht mit anderen politischen Zielen vermischt werden (z. B. Sozialpolitik und 

Verbraucherschutz für private Kunden oder Förderpolitik für KMUs oder Industriekunden). 

Diese Aufgaben dürfen nicht Bestandteil eines Marktdesign sein, sondern sollten von den 

nationalen Gesetzgebern und Regierungen in den jeweiligen Politikfeldern gelöst werden (z.B. 

über direkte staatliche Beihilfen oder Sozial- und Verbraucherschutzinstrumente). 

 

 

10. Setzt das gegenwärtige Marktdesign angesichts der Umstellung auf erneuerbare 

Energien und mit Blick auf die Sicherung der Versorgungssicherheit auch in Zukunft 

genügend Anreize, hinreichend gesicherte Leistungen aufzubauen und vorzuhalten? 

Stellt der Aufbau eines Kapazitätsmarktes (ggf. nur für gesicherte Leistungen) aus Ihrer 

eine Alternative dar? 

Siehe Antwort zu Frage 9. 

 

 

11. Falls in Zukunft auch in Deutschland (oder einheitlich in Europa) Kapazitätsmärkte 

geschaffen würden, welche konkreten Bedingungen (Aufteilung räumlich, sachlich, 

Präqualifikation) halten Sie für notwendig und erforderlich? Auf welche Erfahrungen mit 

bereits bestehenden (Kapazitäts-)Mechanismen könnte hierbei zurückgegriffen 

werden?  

Ausgestaltung eines dezentralen Leistungsmarktes als Ergänzung zum EOM: 

• Gesicherte Leistung muss transparent und am Markt organisiert werden. Keine erneute 

Organisation/Anreizung von Kapazitäten außerhalb des eigentlichen Marktes (wie bei 

der strategischen Reserve). 



Stand: 28.03.2023 

• Der systemische Beitrag von bereitgestellter Leistung oder vermiedener 

Bezugsleistung, insbesondere zu den systemkritischen Zeitpunkten, ist anzureizen und 

zu honorieren. 

• Ausschreibung von Kapazitäten über BNetzA: Teilnehmer sollten CO2-Neutralität 

nachweisen bzw. dies über einen Minderungspfad erfüllen (z.B. Startpunkt = CO2-

Emissionen einer Gasturbine mit Erdgas, Endpunkt 2035/40/45 = Null CO2 durch 

Einsatz von bspw. klimaneutralem H2). 

 

 

12. Wie wirksam sind die Reaktionsmöglichkeiten der leistungsgemessenen 

Stromnachfrager auf Knappheitssituationen? Sollten Ihrer Ansicht nach neue 

Bedingungen und Handelsmöglichkeiten geschaffen werden, um die 

Reaktionsmöglichkeit der Nachfrage zu verbessern? 

Großkunden (RLM): 

Für RLM-Kunden gibt es bereits sowohl über den Leistungsmarkt (Regelleistung) als auch 

über den Arbeitsmarkt (flex. Spotmarktverträge) wirtschaftliche Anreize zur Lastreduktion bzw. 

-verschiebung. 

Mit dem kommenden Ausbau flexibler Tarife als Vertriebsprodukte für die Masse der 

Endkunden werden diese sehr viel schneller auf hohe Preise reagieren. Somit sehen wir einen 

zusätzlichen Handelsmarkt nicht als erforderlich an.  

Grundsätzlich wäre es aus Netzsicht und vor dem Hintergrund einer zunehmend volatilen 

Erzeugung zu begrüßen, wenn Anreize zur Flexibilisierung der Nachfrage gesetzt würden. Die 

Bundesnetzagentur arbeitet auch schon in diese Richtung, z.B. mit der Festlegung zur 

Anpassung und Ergänzung von Voraussetzungen für die Vereinbarung individueller Entgelte 

für den Netzzugang nach § 19 Abs 2 Satz 2 bis 4 StromNEV (Festlegung BK4-22-089). 

Hintergrund ist, dass Kunden die Last zu- oder abschalten, nicht Gefahr laufen, ihre 

individuellen Netzentgelte zu verlieren. 

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen (§ 14a EnWG, SLP-Kunden Niederspannung) und 

laufendes Festlegungsverfahren der BNetzA: 

Der im Eckpunktepapier der BNetzA (November 2022) skizzierte Vorschlag zur Ausgestaltung 

der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach §14a EnWG wird von uns grundsätzlich 

befürwortet (vgl. Thüga-Stellungnahme Januar 2023). Der Vorschlag scheint geeignet, die 

schnellere Netzintegration und damit den Hochlauf von Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen 

zu ermöglichen. 

Eine verpflichtende Teilnahme der Kunden mit Elektrofahrzeugen und/oder Wärmepumpen 

erscheint grundsätzlich akzeptabel/tragbar; im Vordergrund stünde weiterhin der Ausbau der 

Stromnetze und es käme, wenn überhaupt, nur zu wenigen dimmenden Eingriffen und damit 

zu kaum spürbaren Komforteinbußen auf Verbraucherseite. Wichtig bei der Ausgestaltung ist, 

dass ein finanzieller Mechanismus geschaffen wird, der die steuerbaren Verbraucher 

“entschädigt”, ohne die solidarische Netzentgeltstruktur zu gefährden. 

Im Vorschlag der BNetzA zu hinterfragen wäre jedoch das finale Netzausbauszenario. Im 

Vorschlag der BNetzA erfolgt nach jedem steuernden Eingriff die Notwendigkeit zur 

Anpassung der Netzausbauplanung und letztendlich des tatsächlichen Ausbaus. Am Ende 

müsste das Netz dann auf die letzte Kilowattstunde ausgelegt sein. Auch wir sehen 

Netzausbau als Gebot der Stunde, um sowohl die zunehmende EE-Erzeugung als auch die 

https://thuega-cdn-copy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Thuega/documents/20230120_Thu%CC%88ga_Stellungnahme_14a-EnWG_BNetzA.pdf
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steigende Zahl an neuen Verbrauchseinrichtungen bestmöglich und schnell anschließen und 

ins Netz integrieren zu können. Allerdings dürfte es nach unserer Einschätzung am Ende – 

also im Zielszenario – sinnvoller sein, zu einem Optimum aus Netzausbauniveau und weiterhin 

möglicher Flexibilitätsnutzung zu kommen. Das Netz würde im Zielszenario dann nicht auf 

100% ausgebaut, sondern bspw. auf 90% von Last und Erzeugung und der verbleibende Rest 

würde über die Nutzung von Flexibilitäten ins Gleichgewicht gebracht werden (Speicherung 

u/o. Lastverschiebung über die Zeit). Ein solches Optimum wäre am Ende volkswirtschaftlich 

günstiger als das Netz auf 100% auszulegen und nur für eine Übergangszeit viel Aufwand und 

Finanzmittel in die Nutzung von Flexibilitäten zu investieren, die im Zielszenario dann nicht 

mehr benötigt würden.  

Im Übrigen werden auch in anderen Bereichen die Infrastrukturen aus Kostengründen nicht 

auf 100% ausgelegt, man denke hier beispielsweise an Straßen- oder Schienennetze, wo in 

Stoßzeiten durchaus Staus und Überfüllung in Kauf genommen werden. Im Stromnetz hätten 

wir jedoch den Vorteil, dass mit Hilfe der Flexibilitäten eine Verlagerung von Teilen des 

Verbrauchs - ohne Komforteinbußen – in Niedriglastzeitfenster möglich wird. 

Ganz aktuell wird nun diskutiert, ob variable Netzentgelte in Zusammenhang mit der 

Ausgestaltung von §14a eingeführt werden sollen.  

Bei variablen Netzentgelten gibt es unterschiedliche Ausgestaltungsvarianten. Das reicht von 

dynamischen Netzentgelten, deren Höhe sich an der tatsächlichen Auslastung der Netze in 

Echtzeit orientieren, bis hin zu statischen Zeitfenstern, in denen je nach prognostizierter Last 

höhere oder niedrigere Netzentgelte für den Letztverbraucher zur Anwendung kommen. 

Hierdurch sollen Anreize für Verbraucher gesetzt werden, steuerbare Verbrauchs-

einrichtungen vorwiegend in lastschwachen Zeiten zu betreiben.  

Was sich erstmal verlockend anhört, erweist sich bei genauerer Betrachtung aber kurzfristig 

nicht als geeignetes Instrument, den zügigen Hochlauf von Elektromobilität und 

Wärmepumpen zu gewährleisten. Insbesondere was dynamische Netzentgelte angeht, fehlt 

es vielerorts an der erforderlichen Technik, die Belastung des Netzes in Echtzeit „sichtbar“ zu 

machen. Dies jedoch ist die Voraussetzungen die Netzentgelte an die Netzauslastung 

anzupassen. Zudem haben viele Studien gezeigt, dass das Potential für Lastverschiebungen 

zumindest aktuell noch sehr gering ist. Vielmehr ist es so, dass preisgesteuerte Zu- und 

Abschaltvorgänge von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen zu hohen Gleichzeitigkeiten und 

damit Problemen bei der Netzstabilität führen. Fraglich ist außerdem, ob eine Reduzierung 

des Netzentgeltes auch zur gewünschten Verhaltensänderung des Letztverbrauchers führt, da 

das Netzentgelt zuletzt nur ca. 20 Prozent des vom Endkunden zu zahlenden Strompreises 

ausgemacht hat. Dieser wird jedoch auch stark durch andere Faktoren wie beispielsweise die 

Beschaffungskosten und staatliche Abgaben und Steuern beeinflusst. Zudem wären sowohl 

Netzbetreiber als auch Letztverbraucher mit großen Nachteilen hinsichtlich der Stabilität der 

Netzentgelte konfrontiert, ganz abgesehen von dem mit variablen Netzentgelten 

einhergehenden Umsetzungsaufwand.  

Dies soll aber nicht heißen, dass variable Netzentgelte grundsätzlich ungeeignet seien. 

Gerade mit zunehmender Elektrifizierung von Endanwendungen und Digitalisierung der Netze 

könnten variable Netzentgelte zumindest langfristig ein Instrument darstellen, Netzauslastung 

zu glätten und damit Netzausbau sogar teilweise zu reduzieren. Zum aktuellen Zeitpunkt 

rechtfertigt der Nutzen den Aufwand in jedem Falle noch nicht. Vielmehr erscheint es kurzfristig 

sinnvoller, die Elektrifizierung durch einen entsprechenden Netzausbau zu flankieren und dem 

Netzbetreiber die Möglichkeit zu geben, in kritischen Situationen die Leistung von gewissen 

Letztverbrauchern vorübergehend zu „dimmen“/zu reduzieren, so wie es der aktuelle 

Vorschlag der Bundesnetzagentur zur Ausgestaltung des § 14a EnWG vorsieht. Aktuelle 

Untersuchungen zeigen zudem, dass solche Eingriffe nur in wenigen Netzen notwendig wären 
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und das auch nur in wenigen Stunden pro Jahr. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass der 

Kunde hiervon überhaupt nichts mitbekommt und auf keinerlei Komfort verzichten muss. 

 

 

13. Wie bewerten Sie das System der Förderung des Zubaus erneuerbarer Energien 

durch das Marktprämienmodell? Ist eine Umstellung dieses Systems erforderlich, durch 

die bei neuen Anlagen Mehreinnahmen ab bestimmten Marktpreisen gedeckelt oder 

reduziert würden (z.B. durch Differenzkontrakte)? 

Das bisherige Marktprämienmodell (geförderte Direktvermarktung) sieht vor, dass die 

Marktprämie nicht negativ werden darf. Die Anlagenbetreiber erhalten somit für den erzeugten 

Strom mindestens den anzulegenden Wert als EEG-Förderung und bleiben von den 

Preisrisiken verschont. Auf Grund der Marktpreisentwicklung ist es in der Zwischenzeit für den 

Anlagenbetreiber vorteilhafter, den erzeugten Strom im Rahmen der sonstigen 

Direktvermarktung (z.B. Strombörse, PPA) zu veräußern. Um dies zu fördern und die 

Anlagenbetreiber an den Preisrisiken zu beteiligen, ist eine symmetrische Marktprämie 

sinnvoll. Die Anlagenbetreiber hätten dann ggf. immer noch die Wahl, sich kalendermonatlich 

zwischen dem Marktprämienmodell und der sonstigen Direktvermarktung zu entscheiden. 

Unter Contract for Difference verstehen wir ein Fördermodell, bei dem sowohl die positiven als 

auch die negativen Abweichungen von einem festgelegten Referenzpreis an den 

Vertragspartner ausgezahlt werden - symmetrische Marktprämie. Wenn Mindesterlöse 

garantiert werden und damit dem Investor das Preisrisiko teilweise genommen wird, können 

Erlöse oberhalb einer definierten Erlösgrenze ebenso abgeschöpft werden (minimiert 

volkswirtschaftlich die Gesamtkosten der Förderung).  

Zweiseitige CfDs sollten nur für neue EE-Anlagen zur Anwendung kommen. 

Eine Förderung fester Einspeisemengen unabhängig vom Einspeisezeitraum (anstatt 

beliebiger Einspeisemengen über einen festen Zeitraum) sollte darauf hinwirken, dass die 

Anlagen dann eingesetzt werden, wenn angemessene Erlöse erzielt werden (d.h. 

grundsätzliche Wirkung hin auf einen systemdienlichen Einsatz). Bei negativen Börsenpreisen 

sollte keine Vergütung gezahlt werden. 

 

 

  



Stand: 28.03.2023 

III. Aufbau einer wettbewerblichen Ladeinfrastruktur im Bereich der Elektromobilität 

 

14. Die Untersuchungen der Monopolkommission haben gezeigt, dass der Aufbau von 

Ladeinfrastruktur bisher noch dazu führt, dass einzelne Betreiber (CPO) in 

verschiedenen Regionen hohe Marktanteile an den dortigen Ladesäulen halten. Was 

sind aus Ihrer Sicht die Gründe für diese Konzentration? 

Aktuell sind der Aufbau und Betrieb öffentlicher Ladeinfrastruktur wirtschaftlich nur schwer 

darstellbar. An attraktiven Standorten (an Verkehrsachsen oder in Großstädten) gibt es oft 

mehrere Anbieter und dementsprechend Wettbewerb. Insbesondere in Kleinstädten und im 

ländlichen Raum hingegen werden öffentliche Ladepunkte nicht ausreichend ausgelastet, um 

für den Betreiber einen positiven Business Case darzustellen. Die lokalen Energieversorger 

werden oft entweder durch die Kommunen angehalten oder nehmen es als Teil ihrer 

Daseinsvorsorge wahr, in ihrem Versorgungsgebiet Ladeinfrastruktur zu installieren. Mithilfe 

von Förderung wird somit Ladeinfrastruktur flächendeckend verfügbar gemacht, auch an 

weniger attraktiven Standorten, die der Wettbewerb nicht erschließen möchte. Hinzu kommt, 

dass die Technologie noch nicht vollständig ausgereift ist und zunehmende Regularien neue 

Hardware erfordern. Die Präsenz vor Ort ist daher ein wesentlicher Faktor für den effizienten 

Aufbau und Betrieb. 

 

 

15. Wie bewerten Sie die angekündigten Maßnahmen des Masterplans II 

Ladeinfrastruktur der Bundesregierung? Welche sind für die Entwicklung eines 

wirksamen Wettbewerbs bei Ladeangeboten besonders in den Blick zu nehmen? 

Hier verweisen wir auf die Stellungnahme des BDEW, der wir uns bezüglich der Bewertung 

der Maßnahmen des Masterplan Ladeinfrastruktur II anschließen. 

 

 

16. Das System des punktuellen Ladens (Ad-hoc-Laden, Direct-Pay) direkt beim 

Betreiber einer Ladesäule (CPO) wird von den Ladekundinnen heute noch weit weniger 

genutzt als das Laden über Ladekarten der Serviceprovider (EMP/EMSP). Was ist aus 

Ihrer Sicht der Grund dafür? Machen die CPO den Ladekundinnen hinreichend gute 

Angebote bei den Direct-Pay-Tarifen bzw. werden diese von den Ladekundinnen und 

Ladekunden genutzt oder gewünscht? 

--- 

 

 

  

https://www.bdew.de/service/stellungnahmen/erfolgreichen-marktgetriebenen-ausbau-des-ladeangebots-fortsetzen/
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17. Wie transparent sind die Direct-Pay-Tarife für Ladekundinnen und -kunden, die den 

Preis vor dem Hintergrund von Belegungsstatus und Bereitschaft von Ladenageboten 

in geringer Distanz vergleichen wollen? Ist die geringe Nutzung der Direct-Pay-

Angebote auch auf eine zu geringe Transparenz dieser Parameter zurückzuführen? Wie 

bewerten Sie den Vorschlag der Monopol-kommission, die Markttransparenzstelle für 

Kraftstoffe um die Meldung der Direct-Pay-Ladetarife (und Belegungs- und 

Bereitschaftsstatus) der Ladesäulen zu erweitern? 

--- 

 

 

18. Welche Rolle spielen die kommunalen Gebietskörperschaften beim Zugang zu 

geeigneten Standorten für Ladesäulen? Bestehen Hürden beim Zugang zu 

Sondernutzungserlaubnissen? Haben Sie den Eindruck, dass die meisten Kommunen 

die wettbewerbliche Perspektive im Blick haben und die Ausweisung und Vergabe von 

Flächen an unterschiedliche Betreiber fördern? Welche Probleme bestehen hierbei?  

Kommunale Parkflächen spielen eine wesentliche Rolle beim Ausbau der öffentlichen 

Ladeinfrastruktur. Grundsätzliche Hürden für Sondernutzungserlaubnisse gibt es aus unserer 

Sicht nicht, allerdings dauern die Prozesse teilweise sehr lange. Fehlender Wettbewerb ist oft 

nicht durch die Kommunen bedingt, sondern durch die geringe wirtschaftliche Attraktivität der 

Standorte. Bei manchen Kommunen kommt hinzu, dass eine Pachtgebühr oder Beteiligung 

an den Umsätzen verlangt wird. Ausreichend lange Betriebsdauern der 

Sondernutzungserlaubnis bei Konzessionsausschreibungen sind Voraussetzungen für 

Investitionssicherheit und damit die Förderung von Wettbewerb. 

Ein Thema, das den Wettbewerb verringern könnte, ist die Auslegung des § 7c EnWG für De-

Minimis-Unternehmen. Aktuell werden ca. 70% der öffentlichen Ladestationen durch Stadt- 

und Gemeindewerke betrieben. In absoluten Zahlen entspricht dies mit Stand vom 1. Oktober 

2022 genau 24.305 öffentlichen Ladesäulen (von 34.722 öffentlichen Ladesäulen insgesamt). 

Wird diesen der Betrieb von öffentlicher Ladeinfrastruktur verboten, verringert sich nicht nur 

die Anzahl der Ladepunkte, sondern auch die Anzahl der Wettbewerber. 

 

 

19. Wie bewerten Sie die aktuellen Fördersysteme für Ladeinfrastruktur? Welche 

Defizite besitzt das System der Förderaufrufe? Sollte zudem die Förderung im Rahmen 

des Deutschlandnetzes (HPC-Angebote) ausgebaut werden? 

Bundesförderung:  

In letzter Zeit kommt es vermehrt zur Ablehnung von Förderbescheiden für kommunale 

Energieversorger durch das BAV mit Berufung auf § 7c EnWG. Die aktuelle Version des  
§ 7c EnWG sieht gemäß Wortlaut vor, dass Betreiber von Elektrizitätsverteilnetzen „weder 

Eigentümer von Ladepunkten für Elektromobile sein noch diese Ladepunkte entwickeln, 

verwalten oder betreiben“ dürfen. Eine De-minimis-Ausnahme ist nicht explizit enthalten. 

Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen sind indes in § 3 Nr. 3 EnWG legaldefiniert als 

„natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organisationseinheiten 

eines Energieversorgungsunternehmens, die die Aufgabe der Verteilung von Elektrizität 

wahrnehmen und verantwortlich sind für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls 

den Ausbau des Verteilernetzes in einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der 
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Verbindungsleitungen zu anderen Netzen“. Soweit eine gesellschaftsrechtliche Separierung 

des Stromnetzbetriebs von den wettbewerblichen Tätigkeiten aufgrund der De-minimis-

Regelung in §§ 7 Abs. 2, 7a Abs. 7 EnWG nicht erfolgt ist, Stromnetzbetrieb und -vertrieb 

mithin weiterhin unter dem Dach einer juristischen Person erbracht werden, richtet sich § 7c 

Abs.1 i.V.m. § 3 Nr. 3 EnWG daher an die „rechtlich unselbständige Organisationseinheit des 

Stromverteilernetzbetriebs“ innerhalb des vertikal integrierten Energieversorgungs-

unternehmens. Das ist auch folgerichtig. § 7c EnWG soll sicher nicht die Vertriebseinheiten 

der deutschen De-minimis-Unternehmen vom Markt des Aufbaus und Betriebs von 

Ladepunkten ausschließen. § 7c soll vielmehr innerhalb des energierechtlichen 

Entflechtungsregimes und im Einklang mit dem gesetzgeberischen Ziel der Förderung der 

Elektromobilität und ihrer Infrastruktur eine grundsätzliche Zuweisung des Betriebs der 

Ladepunkte zum marktlichen Bereich sicherstellen. Dies gilt umso mehr, als derzeit nahezu 

90 % aller Stadt- oder Gemeindewerke in Deutschland unter die De-Minimis-Regel fallen, also 

von der Pflicht zum gesellschaftsrechtlichen Unbundling (Gründung separater 

Netzgesellschaft) befreit sind. 

Dieses Verständnis der Reichweite des § 7c EnWG ist jedoch nicht unbestritten. Da § 7c 

EnWG keine explizite De-minimis-Regel enthält, gehen einige Fördermittelträger – u.E. zu 

Unrecht – davon aus, dass integrierte Stadtwerke keine Ladesäulen verwalten oder betreiben 

dürfen. Dies führt derzeit im Markt für öffentliche Ladeinfrastruktur zu großer Unsicherheit, vor 

allem hinsichtlich anstehender Investitionen. Diese Unsicherheit wurde durch die Ankündigung 

der Ablehnung von Förderbescheiden durch das BAV verstärkt, das sich auf § 7c EnWG und 

die fehlende De-minimis-Ausnahme beruft. Teilweise wird auch über eine rückwirkende 

Anwendung des § 7c auf bereits genehmigte Förderanträge berichtet. Auch die BNetzA hat 

bislang nicht klarstellend eingegriffen. Diese Unsicherheit bzgl. der Förderung schränkt den 

Wettbewerb ein und droht so gerade in ländlichen Gebieten, in denen die Stadtwerke oftmals 

einziger Investor in Ladeinfrastruktur wären, zu erheblichen Defiziten in der Versorgung zu 

führen. 

 

Deutschlandnetz:  

Die Förderung im Rahmen des Deutschlandnetzes unterstützt zwar den Aufbau von 

Wettbewerb und somit die Auswahl zwischen verschiedenen Anbietern für den Endkunden in 

einer Stadt, gleichzeitig verhindert sie die Teilnahme von lokalen Unternehmen, die die 

geografisch sehr großen Losgrößen nicht abdecken können. Auch die Anforderungen an 

Konsortien sind zu kompliziert für kleinere Unternehmen.  

Bei Netzbetreibern werden - vor der finalen Los-Vergabe - oftmals für selbe/ähnliche 

Ladestandorte Anfragen für einen Netzanschluss von verschiedenen Interessenten gestellt. 

Am Ende wird davon jedoch nur einer realisiert. Dies führt zu hohem/doppeltem 

Bearbeitungsaufwand und einer Verzerrung bei der Nennung der potenziellen 

Anschlusskosten bzw. dem notwendigen Netzausbau für den Netzbetreiber. Dieses Prozedere 

sollte so nicht für höhere Leistungen (HPC) übernommen werden, da die etwaigen 

Netzausbaukosten und -maßnahmen hier auf Grund der höheren Umfänge zu noch stärkeren 

Verfälschungen und Aufwänden führen. 
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20. Besteht hinreichender Wettbewerb bei Ladeangeboten an den Autobahnen und 

Fernstraßen? Was spräche dagegen oder dafür, den Aufbau konkurrierender 

Ladeangebote am gleichen Standort zu fördern? 

Aus Sicht der Netzbetreiber und mit Blick auf den Netzausbau ist der Aufbau von 

Ladeangeboten nur sinnvoll, solange diese gut genutzt und ausgelastet werden. Sobald 

zusätzliche Ladestandorte nur gebaut werden, um konkurrierende Angebote zu erzielen, führt 

dies zu zusätzlichem, aber unnötigem Netzausbau (Kosten, Netzentgelte), hohen 

Wartungskosten und zur Verschärfung des Platzmangels bzw. -konkurrenz mit anderer 

Infrastruktur. Es sollte daher mit Augenmaß vorgegangen werden - Angebot und Nachfrage 

müssen aufeinander abgestimmt werden sowie das Thema Kosten/-Nutzen berücksichtigt 

sein. 


